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Zu dem mit Note vom 4. Februar 1985, Zahl 921 080/2-II/A/l/85, 

zur Begutachtung übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem die Reisegebührenvorschrift 1955 geändert wird, erlaubt 

sich der Österreichische Städtebund mitzuteilen, daß dagegen 

keine Einwendungen erhoben werden. 

Es wird lediglich angeregt, Tarifnovellierungen der Reisege­

bührenvorschrift künftig wieder mit Wirkung vom 1. Jänner in 

Kraft treten zu lassen. 

25 Ausf~rtigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig der 

Parlamentsdirektion übermittelt. 

i . V. 

(Dr. Friedrich Slovak) 
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